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B E R ATE R ECK E

Erbschaftssteuern auf «Grundstücken» nach abgelehnter Erbschaftssteuer-Initiative 
Im Februar 2013 wurde die Eidgenössische 
Volksinitiative «Millionen-Erbschaften besteu-
ern für unsere AHV» eingereicht und am 
14.6.2015 haben wir darüber abgestimmt. Die-
se Initiative wurde mit 71 Prozent verworfen.
Die Erhebung der Erbschafts- und Schenkungs-
steuern ist Hoheit der Kantone und sollte durch 
die Initiative zu einer «Bundeshoheit» werden. 
Erbschaften hätten unabhängig des Verwandt-
schaftsgrades mit 20 Prozent besteuert wer-
den sollen. Die Initianten bemerkten dann doch 
die relativ drastischen Folgen für Einzelne. Hät-
te etwa jemand ein Grundstück geerbt, so hätte 
er 20 Prozent des Wertes in Geld beschaffen 
und dem Fiskus abliefern müssen. Die Initiative 
sah dann zur Abdämpfung Ermässigungen und 
Ausnahmen vor, so etwa die hohe Eintritts-
schwelle der Besteuerung von erst Franken 2 
Mio. Für Landwirtschaftsbetriebe wären 

Ermäs sigungen vorgesehen gewesen, wenn 
die Erben oder Beschenkten einen Betrieb min-
destens 10 Jahre selber weiterführen, womit 
man den Bestand der Betriebe nicht gefährden 
und Arbeitsplätze erhalten wollte. Dies hätte 
jedoch bedingt, dass die Erben den Betrieb sel-
ber bewirtschaften. Eine Verpachtung wäre 
somit nicht als steuerermässigend eingestuft 
worden. Ebenso hätte man bei Aufgabe des Be-
triebes vor Ablauf einer 10-jährigen Frist die 
Erbschaftssteuern anteilsmässig nacherhoben.
Es bleibt nun aber bei den bisherigen Gesetzen 
und die Kantone bestimmen die Erbschafts-
steuern. Im Kanton Zürich bleiben Erbschaften 
und Schenkungen an Nachkommen und an 
Ehepartner rsp. eingetragene Partner steuer-
befreit.
Eine genaue Betrachtung des «Grundstücks-
Wertes» ist somit erst nötig, wenn der 

Vermögensübergang an Nicht-Nachkommen 
und Nicht-Ehepartner rsp. Nicht-eingetragene 
Partner geht.
Für Erbschafts- und Schenkungssteuern von 
«Grundstücken» ist massgebend, ob es sich 
um ein «landwirtschaftliches Grundstück» 
handelt oder nicht. 
«Landwirtschaftliche Grundstücke» (mit Bo-
den und Gebäuden) werden gemäss § 15 des 
Gesetzes zum tieferen Ertragswert bewertet. 
«Nicht landwirtschaftlich genutzte Grundstü-
cke» werden hingegen zum Verkehrswert be-
wertet. An landwirtschaftliche Grundstücke 
werden mit Ausnahme der «landwirtschaftli-
chen Nutzung» auch keine weiteren Anforde-
rungen wie etwa die «Grösse» der Parzelle 
oder die «Unterstellung ins bäuerliche Boden-
recht» oder dass es «Bestandteil eines land-
wirtschaftlichen Gewerbes» sein muss, ver-

langt. Entscheidend ist die «landwirtschaftli-
che Nutzung». Auch muss der Erbe nicht 
«Selbstbewirtschafter» sein. In andern 
Rechtsgebieten gelten strengere Anforderun-
gen, um ein Grundstück mit dem «tieferen» 
Ertragswert qualifi zieren zu können.
Dennoch kann ein «landwirtschaftliches 
Grundstück» (Boden und Gebäude) einen be-
deutenden Ertragswert aufweisen, wenn 
etwa vermietete Wohnungen darauf vorkom-
men. Denn gemäss den Weisungen berechnet 
sich der Ertragswert (je nach Alter des Gebäu-
des) als ein mit 6,5 bis 7,25 Prozent kapitali-
sierter Netto-Mietwert. Eine auf dem land-
wirtschaftlichen Grundstück zu Fr. 1800.–/Mt. 
vermietete Wohnung führt zu einem Ertrags-
wert von über Fr. 300000.-.
Und wird das mit der Vorzugsbewertung (Er-
tragswert) geerbte Grundstück gemäss § 17 

innert 20 Jahren ganz oder teilweise veräus-
sert oder fallen innert dieser Frist die Voraus-
setzungen der Vorzugsbewertung dahin (bzw. 
wegen Überbauung), so wird die Steuer nach-
träglich vom damaligen Verkehrswert, höchs-
tens jedoch vom erzielten Erlös erhoben.
Die Steuern zu Erbschaften und Schenkungen 
aus «entfernter» Verwandtschaft oder Nicht-
Verwandtschaft können wegen des bis zu 
6-fachen Steuermultiplikators von 30 Prozent 
bis gegen 40 Prozent des Wertes ausmachen.
Dennoch sind die Steuern für Erben «landwirt-
schaftlicher Grundstücke» dank der tieferen 
Bewertung durchaus gnädig, wenn die Grund-
stücke auch fortwährend «landwirtschaftlich» 
genutzt werden.
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Der nächste 
«Zürcher Bauer»
erscheint erst am 
7. August 2015.

Redaktion und 
Verlag wünschen 
Ihnen eine gute 
Erntezeit! �
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PUURE-HÖCK VOM 8. JULI 2015 IN BUCH AM IRCHEL

Für das BLW ist die AP 14/17 ein Erfolg
Am Puure-Höck des Zürcher 
Bauernverbandes in Buch am 
Irchel zeigte Eva Reinhard, Vize-
direktorin des Bundesamts für 
Landwirtschaft, auf, warum 
die AP 14/17 ein voller Erfolg ist. 

RoMü. Am 8. Juli 2015 fand der dritte 
Puure-Höck in diesem Jahr statt. Das 
auf dem Programm stehende Fachre-
ferat von Frau Dr. Eva Reinhard hat 
sicher zum grossen Aufmarsch auf 
dem Hof «Aeschhalde» der Familie 
Ernst Kramer mit 280 Bäuerinnen 
und Bauern beigetragen. Kramer hat 
sich auf die Rindermast spezialisiert, 
baut aber auch Saatkartoffeln an. Auf 
einem Rundgang konnte dabei auch 
der neue, erst im vergangenen Herbst 
nach den eigenen Ideen von Ernst 
Kramer realisierte Erweiterungsbau 
besichtigt werden.

Erfolgreiche neue Programme
Zu Beginn ihres Referats erläuterte die 
Vizedirektorin des BLW noch einmal 
die Ziele der AP 14/17 und präsentierte 
eine erste Auswertung der Massnah-
men nach einem Jahr. Sie sprach von 
einem guten Start mit den neuen Pro-
jekten. Zugleich konnte die Positionie-
rung von Qualitätsprodukten gestärkt 
und die Produktion gehalten werden. 

Insbesondere die gute Teilnahme an 
den neuen Programmen und die ver-
stärkten höheren Anreize für 
Biodiversitäts förderfl ächen (BFF) sind 
aus Sicht des BLW grosse Erfolge. Es 
kam zu einer beachtlichen Verschie-
bung von Direktzahlungen, indem be-
achtliche Mittel aus dem Tal- ins Berg-
gebiet gefl ossen sind. 

Sie erinnerte aber auch daran, 
dass die Höhe der Direktzahlungen 
von 2,8 Milliarden Franken gleich 
geblieben ist und diese Summe 
zugleich dem Betrag entspricht, 
welchen die Schweizer Konsumenten 
für den Kauf von Nahrungsmitteln 

im Einkaufstourismus ausgeben. 

Wille von Bevölkerung umgesetzt
Reinhard stützte ihre Aussagen auch 
mit einer umfassenden Studie, welche 
den Erfolg der neuen Projekte unter-
mauert. «Die Konsumenten wüschen 
naturnah produzierte Nahrungsmit-
tel und bevorzugen eine breite Aus-
wahl an regional und lokal produzier-
ten Nahrungsmitteln», so Reinhard. 
Und weiter: «Mit der AP 14/17 wurde 
der Wille von Bevölkerung und Parla-
ment umgesetzt. Sie bringt Stabilität 
für die Zukunft. Weniger Direktzah-

Der Moderator Konrad Langhart mit der Vizedirektorin des BLW, Frau Dr. Eva 
Reinhard. (Bild: Roland Müller)
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Und es bleibt dabei: die Zürcher Landwirtschaft 
kann mit der AP 14/17 nicht zufrieden sein!
Sehr geehrte Frau Reinhard, Sie waren als Vertreterin des BLW unsere Gastreferentin am 
Puure-Höck von letzter Woche und wir danken Ihnen für Ihre Bereitschaft, zum Thema 
«Weshalb sollte die Zürcher Landwirtschaft mit der AP 14/17 zufrieden sein?», ein Refe-
rat zu halten. Ihre Ausführungen haben uns aber weder überzeugt noch haben sie uns 
Zuversicht gegeben. Nein, wir waren, so hart das klingen mag, sehr enttäuscht und 
müssen unserer Kritik freien Lauf lassen. Wohlgemerkt, unsere Kritik richtet sich nicht in 
erster Linie an Sie als Referentin, sondern an die gesamte Direktion des BLW. Denn diese 
ist es, die nicht müde wird, die neue AP 14/17 in den höchsten Tönen zu loben, obwohl 
nachweisbar gravierende Mängel bestehen, welche von uns noch vor der Einführung vor-
ausgesehen und ermahnt worden sind. Getreu der BLW-Devise haben Sie in Ihrem Referat 
versucht zu erklären, warum die neue AP 14/17 auch für die Zürcher Landwirtschaft gut 
sein soll. Leider sind Ihnen dabei aber einige Fehleinschätzungen unterlaufen und es ist 
Ihnen nicht gelungen, die bestehenden Zweifel an der AP 14/17 fachlich auszuräumen. 
Mehr noch, die Unsicherheit unter den Anwesenden ist weiter gestiegen:  Mit Kopfschüt-
teln wurde zur Kenntnis genommen, dass das BLW weit ab von der Basis agiert.
Hier einige Beispiele als Kritikpunkte:
1. Das BLW, und deckungsgleich in Ihren Ausführungen dargelegt, kann nicht genug 

betonen, wie erfolgreich die neuen Programme von der Schweizer Landwirtschaft 
angenommen wurden. Diese Darstellung zeugt von fehlendem Kontakt zur Basis und 
von unglaublichen Fehleinschätzungen. Explizit bezeichnen Sie die LQP als Erfolgsge-
schichte, weil dieses neue Programm unter freiwilliger Teilnahme der Bauern prak-
tisch schweizweit fl ächendeckend eingeführt wurde. Bezeichnenderweise sind aber 
gerade die LQP bürokratische Monsterprogramme und an Ineffi zienz kaum zu überbie-
ten. Eher müssten sie als grossen Fehltritt bezeichnet werden, den die neue AP 14/17 
hervorgebracht hat. Mit zum Teil fraglichen Massnahmen wird die Glaubwürdigkeit 
der ganzen Branche Landwirtschaft bei der übrigen Bevölkerung in Frage gestellt. 
Warum wohl beteiligen sich so viele Bauern an den neuen Programmen? Produzieren-
de Landwirte und insbesondere die Tierhalter  haben gezwungenermassen nichts an-
deres versucht, als den DZ-Verlust mit der neuen AP 14/17 in Grenzen zu halten und 
sich deshalb an den Programmen beteiligt, grossmehrheitlich widerwillig. Dieses Re-
sultat als Erfolg der neuen AP 14/17 zu werten, ist eine bewusste Schönfärberei und 
so nicht haltbar. Ebenso blenden Sie in Ihren Ausführungen gekonnt aus, dass die 
LQP-Massnahmen nicht nur Beiträge generieren, sondern Fortsetzung auf Seite 2




